
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/16 4Ob301/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

JN §83c

Rechtssatz

Für die Auslegung, die Zuständigkeit nach § 83 c Abs 3 JN gelte nur für den Absender von Schriften und Druckwerken,

bietet der Gesetzeswortlaut keine Grundlage; auch die Absicht des Gesetzgebers steht einer solchen einschränkenden

Auslegung entgegen.
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4 Ob 301/87
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